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Versicherungstipp 

Wie gegen Wetterextreme im Ackerbau schützen?

Es vergeht kein Tag, an dem ak-
tuell nicht über Wetterkatastro-
phen informiert wird. Durch die 
Erwärmung der Atmosphäre ist 
nach Aussagen von Meteorolo-
gen eine Zunahme von extremen 
Wetterlagen wie Starkregen, Tro-
ckenheiten, Stürmen und Hagel-
schlägen mehr und mehr zu er-
warten. Für die Ackerkulturen be-
steht die Gefahr von Ertragseinbu-
ßen bis hin zu Totalausfällen. Die 
Absicherung von Ernteausfällen 
wird daher in Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen. Der Artikel 
beschreibt, was zur Absicherung 
möglich ist. 

Das Risiko, Ernteschäden zu erlei-
den, ist je nach Kultur und Region 
unterschiedlich hoch. Die größten 
Ernteschäden sind in Deutschland 
bisher mit 62 % auf Trockenhei-
ten zurückzuführen. Es folgen Ha-
gel mit 22 %, Starkregen mit 11 %, 
Frost mit 4 % und Sturm mit 1 %. 
In Schleswig-Holstein liegt der An-
teil der Sturmschäden aber deut-
lich höher.

Die Notwendigkeit eines Versi-
cherungsschutzes gegen Ertrags-
ausfälle hängt neben der Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Extremwet-
ter auch von der einzelbetriebli-
chen Situation ab. Die Höhe eines 
möglichen Ertragsausfalls und die 
Fähigkeit, dieses Risiko selbst zu 
tragen, sind von Betrieb zu Be-
trieb sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Die potenzielle Schadens-
höhe ergibt sich aus der Art und 
dem Umfang der angebauten Kul-
turen. Eine erhöhte Gefahr durch 
Starkregen gibt es besonders für 
Mais, Rüben und Kartoffeln. Von 
Sturmschäden können besonders 
Raps und Mais getroffen werden. 
Eine Absicherung gegen Frostschä-
den kann bei Raps und Rüben sinn-
voll sein. 

Ist die Existenz  
gefährdet?

Die Fähigkeit, das Risiko ei-
nes Ernteausfalls selbst zu tragen, 
hängt von der potenziellen Scha-
denshöhe und den finanziellen 
Rücklagen ab. Immer dann, wenn 
aufgrund eines möglichen Ertrags-
schadens ein existenzgefährdender 
Liquiditätsengpass zu erwarten ist, 
sollte Versicherungsschutz verein-
bart werden.

Keine einheitlichen 
Regelungen

Die Versicherer bieten umfas-
sende Versicherungspakete an, die 
neben Schäden durch Hagel Schä-
den durch Sturm, Starkregen, Frost 
oder Trockenheit abdecken. Schä-
den aufgrund von Trockenheit wur-
den bisher kaum versichert. Die De-
finition der Schäden ist in den Ver-
sicherungsbedingungen nicht ein-
heitlich geregelt. Beispielsweise 
leisten einige Versicherungen bei 
Schäden durch Starkregen, ab einer 

Regenmenge von mehr als 50 l/ m2, 
innerhalb von 24 Stunden. Trocken-
schäden werden entschädigt, wenn 
die Niederschlagsmenge in einem 
bestimmten Zeitraum einen de-
finierten Grenzwert an einer zu-
gewiesenen Wetterstation unter-
schreitet.

Die Versicherungsprämien für 
Mehrgefahrenversicherungen 
sind recht hoch. In Deutschland 
gibt es im Gegensatz zu anderen 
EU-Mitgliedstaaten bisher keine 
staatlichen Zuschüsse. Die Versi-
cherungsprämien variieren je nach 

Kultur, Region und versicherten Ri-
siken sehr stark. In der Hagelversi-
cherung beträgt die Prämie für Ge-
treide und Mais zirka 3 bis 4 € je 
1.000 € Versicherungssumme. Für 
Raps werden zirka 8 € veranschlagt. 
Die kulturunabhängigen Zuschläge 
betragen in etwa für Sturm 1 €, für 
Frost 2 €, für Starkregen 6 € und 
für Trockenheit 20 € je 1.000 € Ver-
sicherungssumme.

Angeboten werden Mehrge-
fahrenversicherungen unter an-
derem von der Vereinigten Hagel, 
der Münchener und Magdeburger, 
der Mecklenburgischen und der 
Hagelgilde.
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Starkregenereignisse wie zuletzt im Rheinland vernichteten auch Teile der 
Ernte und räumten Wirtschaftswege einfach ab.  Fotos: Caroline Rixen

Land unter im Gestüt Waldsee in Bliesheim. Das Hochwasser der Erft, das Wiesen und Weiden überschwemmte, 
machte auch die Futtergrundlage für die Pferde zunichte.

Ansprechpartner für 
 Versicherungsfragen bei  
der Landwirtschaftskammer 
sind:
 
Henry Bremer
Büro Schleswig, 
Tel.: 0 46 21-96 47 23 
Region Nord 
(nördlicher  
Nord-Ostsee-Kanal)

Matthias Panknin
Büro Bad Segeberg, 
Tel.: 0 45 51-95 98 95
Region Süd 
(südlicher 
Nord-Ostsee-Kanal)


